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Muster-Betriebsvereinbarung zur Kleiderordnung am Arbeitsplatz

§ 1 Ziel und Geltungsbereich
(1) Ziel dieser Vereinbarung ist die Festlegung einer angemessenen, einheitlichen Kleiderordnung, die den Anforderungen des Arbeitsalltags, dem Kundenkontakt sowie den Arbeitsschutzvorschriften gerecht wird.
(2) Diese Vereinbarung gilt für alle Mitarbeiter des Unternehmens an allen Standorten, soweit sie nicht ausdrücklich ausgenommen sind.

§ 2 Allgemeine Grundsätze
(1) Die Mitarbeiter haben sich während der Arbeitszeit so zu kleiden, dass ein gepflegtes, angemessenes und dem Arbeitsumfeld entsprechendes Erscheinungsbild gewährleistet ist.
(2) Die Kleiderordnung soll sowohl die persönliche Freiheit als auch berechtigte Interessen des Arbeitgebers (z. B. Außendarstellung, Sicherheitsaspekte, Hygienevorschriften) berücksichtigen.

§ 3 Vorgaben zur Arbeitskleidung
(1) Für bestimmte Tätigkeiten, insbesondere in den Bereichen Produktion, Lager, Kundenservice oder Außendienst, kann spezielle Arbeitskleidung vorgeschrieben sein. Diese wird vom Arbeitgeber gestellt und bleibt dessen Eigentum.
(2) Die Arbeitskleidung ist während der Arbeitszeit zu tragen und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten.
(3) Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist gemäß den arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben verpflichtend zu tragen.

§ 4 Kleidung in Bürobereichen
(1) Für Tätigkeiten im Bürobereich ist legere, aber saubere und ordentliche Kleidung erlaubt („Business Casual“).
(2) Unzulässig ist Kleidung, die als unangemessen empfunden wird, z. B. stark verschmutzte, zerrissene oder provokante Kleidungsstücke sowie Bekleidung mit anstößigen Aufdrucken oder Symbolen.

§ 5 Religiöse und kulturelle Kleidung
(1) Das Tragen religiös oder kulturell motivierter Kleidung (z. B. Kopftuch, Kippa, Turban) ist grundsätzlich erlaubt, sofern Arbeitssicherheit und Hygienebestimmungen nicht entgegenstehen.
(2) Einschränkungen können im Einzelfall aus sachlichen Gründen (z. B. Kundenkontakt, Sicherheitsbestimmungen) im Rahmen einer Interessenabwägung getroffen werden.

§ 6 Umgang mit Verstößen
(1) Bei Verstößen gegen die Kleiderordnung erfolgt ein klärendes Gespräch mit der Führungskraft. Erst bei wiederholtem oder schwerwiegendem Verstoß können arbeitsrechtliche Maßnahmen erfolgen.
(2) Der Betriebsrat ist bei der Bearbeitung entsprechender Fälle einzubeziehen.

§ 7 Inkrafttreten und Laufzeit
(1) Diese Vereinbarung tritt am [Datum] in Kraft.
(2) Sie gilt auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende von beiden Seiten gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung gilt die Vereinbarung bis zum Abschluss einer neuen Regelung fort.
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